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1. Einleitung und Grundlagen 

1.1. Anlass und Aufgabe 

Die Gemeinde Hoppenrade hat die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 5 „Sondergebiet 
Photovoltaikanlag Lüdershagen-Bahne“ zur Vorbereitung des Baus und Betriebs einer 
Freiflächen-Photovoltaikanlage südlich der Ortschaften Hoppenrade und Lüdershagen sowie 
nördlich der Ortschaft Groß Grabow beschlossen. 

In der vorliegenden Planung wird das Plangebiet als Sonstiges Sondergebiet nach § 11 Abs. 
2 der BauNVO mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik-Anlage“ und einer zeitlichen 
Befristung (30 Jahre) festgesetzt. Zulässig sein sollen die Errichtung und der Betrieb von 
baulichen Anlagen zur Stromerzeugung aus Solarenergie als aufgeständertes System inkl. der 
zugehörigen Nebenanlagen. Die Grundflächenzahl (GRZ) für das Sondergebiet wird mit 0,5 
festgesetzt.  

Das Netz „Natura 2000“ umfasst die im Rahmen der FFH- und Vogelschutzrichtlinie 
gemeldeten Gebiete. Eine räumliche Überlagerung ist möglich.  

Insofern ist für Planvorhaben zunächst im Rahmen einer FFH-Vorprüfung zu klären, ob es 
prinzipiell zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura 2000-Gebietes kommen kann. 
Grundsätzlich gilt im Rahmen der Vorprüfung ein strenger Vorsorgegrundsatz. Sind erhebliche 
Beeinträchtigungen nicht auszuschließen muss eine FFH-Verträglichkeitsprüfung1 nach 
§ 34 ff. BNatSchG durchgeführt werden.  

Sind dagegen erhebliche Beeinträchtigungen nachweislich auszuschließen, so ist eine 
vertiefende FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht erforderlich. 

1.2. Lage und Kurzcharakterisierung  

Das Plangebiet für die Entwicklung von Photovoltaikanlagen befindet sich südlich und östlich 
der Bahnstrecke Güstrow – Krackow am See in der Gemeinde Hoppenrade zwischen den 
Ortschaften Lüdershagen und Hoppenrade im Norden und Groß Grabow im Süden.  

Bei dem Vorhabenbereich handelt es sich um zwei Ackerflächen, von denen eine direkt an die 
Bahntrasse anschließt. Die andere Teilfläche liegt ca. 160 m südöstlich der Bahntrasse. Die 
Ackerflächen werden derzeit intensiv bewirtschaftet. Geteilt werden die beiden Flächen durch 
die Gemeindestraße „Lüdershagen“. Ca. 50 m nordöstlich der nördlicher gelegenen Teilfläche 
verläuft die Nebel. 

 

1 Das Bundesnaturschutzgesetz verwendet für die EU-Bezeichnung Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet) den 
Begriff „Gebiet gemeinschaftlicher Bedeutung“ (GGB). „Special Protection Area“ (SPA) ist der ebenfalls aus dem 
EU-Recht stammende Begriff für europäisches Vogelschutzgebiet (VSG). Das Land M-V hat sich dieser Nomenklatur 
nunmehr angeschlossen. Die FFH-(Vor-)Prüfung umfasst die vorhabenbezogene Prüfung etwaig betroffener 
Vogelschutzgebiete und Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung. Insofern wird sich hierfür zukünftig der Begriff 
„Natura2000“-(Vor-) Prüfung etablieren, wenngleich sich an der bisherigen Vorgehensweise inhaltlich und 
methodisch hierdurch nichts ändert. 
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Abbildung 1: Räumliche Lage der Potenzialfläche südlich von . Karte erstellt mit QGIS 3.16, Kartengrundlage: 
Digitale Topografische Karte LAIV-MV 2023. 

Internationale Schutzgebiete und das Plangebiet überlagern sich nicht. Im näheren Umfeld des 
Vorhabens wurden folgende Areale unter europäischen Gebietsschutz gestellt (s. Abb.2):  

FFH-Gebiet: 

FFH DE 2239-301 „Nebeltal mit Zuflüssen, verbundenen Seen und angrenzenden 
Wäldern“, 
direkt östlich an Potenzialfläche angrenzend 
 

SPA:  

SPA DE 2239-401 "Nebel und Warinsee“, 
direkt östlich an Potenzialfläche angrenzend 
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Abbildung 2: Plangebiet B-Plan Nr. 5 „Sondergebiet Photovoltaikanlage Lüdershagen-Bahn“ (rot gestrichelt) mit 
den östlich angrenzenden Natura 2000-Gebieten (SPA = braun, GGB = blau). Karte erstellt mit QGIS 3.16, 
Kartengrundlage: Digitale Topografische Karte LAIV-MV 2023. 
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1.3. Rechtsgrundlagen 

Bedeutende Regelungen des europäischen Naturschutzrechtes liegen in Form der Vogelschutz-
Richtlinie (Richtlinie 2009/147/EG) und der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 
92/43/EWG) vor. Die sich aus diesen Richtlinien ergebenden Verpflichtungen zum Aufbau 
und Schutz des zusammenhängenden europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“ 
wurden in den §§ 31-36 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) in bundesdeutsches 
Recht festgeschrieben. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat die europäischen Regelungen 
mit dem § 21 Netz „Natura 2000“ des Gesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur 
Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) 
umgesetzt.  

Die bundesdeutsche Gesetzesgrundlage für die Prüfung der FFH-Verträglichkeit ist § 34 
BNatSchG; in Absatz 1 heißt es: 

„Projekte sind vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 
2000-Gebiets zu überprüfen, wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen 
geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen, und nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebiets dienen.“ 

§ 34 Abs. 2 BNatSchG gibt Auskunft darüber, wann ein Projekt/Plan unzulässig ist: 

„Ergibt die Prüfung der Verträglichkeit, dass das Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen 
für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann, ist es unzulässig.“  

Im Rahmen einer (Vor-)Prüfung im Sinne von § 34 Abs. 1 BNatSchG ist es daher grundsätzlich 
egal, ob ein Vorhaben innerhalb oder außerhalb eines europäischen Schutzgebietes liegt. 
Maßgeblich sind die Wirkungen des Vorhabens auf das betreffende Gebiet. 

Maßgebliche Bestandteile sind nach LAMBRECHT et al. (2004) und FROEHLICH & SPORBECK 
(2006, S. 17) in dem Gutachten zur Durchführung von FFH-Verträglichkeitsprüfungen in 
Mecklenburg-Vorpommern2 definiert: 

In FFH-Gebieten: 

• Die signifikant vorkommenden oder wiederherzustellenden Lebensraumtypen nach 
Anhang I der FFH-Richtlinie einschließlich ihrer charakteristischen Arten sowie die 
signifikant vorkommenden oder die wiederherzustellenden Populationen von Tier- und 
Pflanzenarten nach Anhang II der FFH-Richtlinie und ihre Lebensräume, 

• Die für die zu erhaltenden oder wiederherzustellenden Lebensraumbedingungen 
maßgeblichen standörtlichen Voraussetzungen (z.B. abiotische Standortfaktoren und 
die wesentlichen funktionalen Beziehungen einzelner Arten, in Einzelfällen auch zu 
(Teil-)Lebensräumen außerhalb des Gebietes. Entscheidend für die Einordnung als 
maßgeblicher Bestandteil ist dabei die Funktion und nicht zwingend die Fläche als 
solche). 

In Europäischen Vogelschutzgebieten: 

• Die signifikant vorkommenden Vogelarten des Anhang I und des Art. 4 Abs. 2 der 
Vogelschutz-Richtlinie und ihre Lebensräume 

• Deren zu erhaltende oder wiederherzustellende Lebensräume, deren maßgebliche 
standörtliche Voraussetzungen (z.B. wesentlichen funktionalen Beziehungen einzelner 
Arten, in Einzelfällen auch zu (Teil-)Lebensräumen außerhalb des Gebietes. 
Entscheidend für die Einordnung als maßgeblicher Bestandteil ist dabei die Funktion 
und nicht zwingend die Fläche als solche). 

Eine weitere, für FFH-Prüfungen aktuelle und wesentliche Rechtsgrundlage ist die 
Landesverordnung über die Natura 2000-Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern (Natura 
2000-Gebiete-Landesverordnung - Natura 2000-LVO M-V) vom 12. Juli 2011, letzte 

 

2 Das LUNG M-V weist zwar aktuell nicht mehr explizit auf das Gutachten hin, jedoch ist der darin verankerte 
grundsätzliche methodische Ansatz aus gutachterlicher Sicht nach wie vor geeignet. 
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berücksichtigte Änderung: Anlage 3 sowie Detailkarten geändert, Anlage 4 neu gefasst durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 5. Juli 2021 (GVOBl. M-V S. 1081). Sie dient zur konkreten 
Definition der Schutzzwecke, Lage, Abgrenzung und insbesondere der artenspezifischen 
Erhaltungsziele der in M-V vorhandenen EU-Vogelschutzgebiete (SPA = Special Protected 
Areas). 

Folgende Definition der Erhaltungsziele ergibt sich aus § 3 Natura 2000-LVO M-V: 

„Erhaltungsziel des jeweiligen Europäischen Vogelschutzgebietes ist es, durch die Erhaltung 
oder Wiederherstellung seiner maßgeblichen Bestandteile dazu beizutragen, dass ein 
günstiger Erhaltungszustand der in Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I der Richtlinie 
2009/147/EG aufgeführten Vogelarten erhalten oder wiederhergestellt wird. In Anlage 1 
werden als maßgebliche Bestandteile die Vogelarten und die hierfür erforderlichen 
Lebensraumelemente gebietsbezogen festgesetzt.“ 

Erhaltungsziele und Schutzzwecke der SPA wurden zunächst in den der EU-Kommission 
übermittelten Standard-Datenbögen explizit genannt. Eine weitergehende Ergänzung im Sinne 
einer Konkretisierung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes der betreffenden Gebiete 
enthält die Natura 2000-LVO M-V: Sie führt in Anlage 1 alle Zielarten einschließlich der für 
ihre Erhaltung wesentlichen Lebensraumelemente. Lebensraumelemente können hierbei zum 
Beispiel in Form von essenziellen Nahrungsflächen auch über die Gebietsgrenzen hinaus von 
maßgeblicher Bedeutung sein; die Abgrenzung eines europäischen Schutzgebietes erfolgte 
maßstabsbedingt selten entlang von Lebensraumgrenzen. Zielarten und ihre 
Lebensraumelemente bilden dabei die maßgeblichen Gebietsbestandteile.  

Bau-, anlage- und betriebsbedingte erhebliche Auswirkungen des Photovoltaik-Vorhabens auf 
das betreffende SPA sind ausgeschlossen.  

Eine vorhabenbedingte direkte Inanspruchnahme maßgeblicher Gebietsbestandteile (auch 
solcher im Randbereich des Schutzgebietes) durch die B-Plan-Inhalte erfolgt nicht. Ebenso 
wenig geht von dem Plangebiet eine Barrierewirkung für die maßgeblichen Zielarten aus, die 
nicht bereits schon bei Ausweisung der EU-Schutzgebiete vorhanden gewesen wären.  

Insofern beschränkt sich die Bewertung des Vorhabens auf mögliche Einflüsse auf die gem. 
Natura 2000-LVO M-V maßgeblichen Gebietsbestandteile am Rande des Geltungsbereiches 
des B-Plans Nr. 1. 

1.4. Vorgehensweise 

In dem Gutachten zur Durchführung von FFH-Verträglichkeitsprüfungen in Mecklenburg-
Vorpommern, erstellt im Auftrag des Umweltministeriums des Landes Mecklenburg-
Vorpommern von FROELICH & SPORBECK (2006) heißt es, dass in der FFH-Vorprüfung die 
Möglichkeit des Auftretens erheblicher Beeinträchtigungen eines Schutzgebietes in seinen für 
die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen abzuschätzen ist.  

Die FFH-Vorprüfung wird unter Berücksichtigung dieser Ausführungen und unter Hinzuziehung 
von LAMBRECHT et.al. 2004, Kap. 3.1 „Anforderungen an die FFH-Vorprüfung – Feststellung 
der FFH-VP-Pflichtigkeit“ durchgeführt. Dabei wird sich an folgender Vorgehensweise 
orientiert: 

• Beschreibung der Natura 2000- Gebiete und ihrer Erhaltungsziele und Schutzzwecke 

• Beschreibung des Bauvorhabens und seiner Wirkfaktoren bzw. Wirkungen des 
Vorhabens 

• Prognose möglicher Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele und Schutzzwecke der 
Natura 2000-Gebiete 

• Relevanz und mögliche Verstärkung durch andere Projekte /Pläne (Summationseffekte) 

• Fazit und Prognose der möglichen Beeinträchtigung der Natura 2000-Gebiete 
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Weiterhin bestätigt wird die Vorgehensweise durch Bernotat, Dierschke und Grunewald 2017, 
die eine Reihe einschlägiger Aufsätze3 in Heft 160 des Bundesamtes für Naturschutz 
zusammenfassend wiedergeben, jedoch daraus keine neue Methodik ableiten. 

2. Beschreibung des Bauvorhabens und seiner Wirkungen/Wirkfaktoren 

2.1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 

Geplant ist die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf einer Gesamtfläche von 
ca. 33 ha, tlw. direkt südlich an die Bahntrasse Krakow am See - Güstrow auf derzeit 
ausschließlich landwirtschaftlich genutzten Flächen im Landkreis.  

Das Anlagenkonzept basiert auf polykristallinen Siliziummodulen (ca. 86.842 Module) mit 
einer Gesamtleistung von ca. 33 Megawatt. Die Nennleistung eines Moduls beträgt 380 Watt. 
Die Module werden zu zusammengefasst und jeweils in Reihen mit einer möglichst optimalen 
Neigung und Sonnenausrichtung aufgestellt. Der Aufstellwinkel von ca. 17° bewirkt die 
Selbstreinigung der Moduloberflächen durch abfließenden Niederschlag. Gleichzeitig 
verfügen die Module über eine glatte Oberfläche, die den Schmutz abweist. Die Modultische 
werden mit Hilfe von gerammten Pfosten aus verzinktem Stahl ca. 1,50 m im Boden verankert. 
Der Abstand zwischen der Unterkante der Module und der Geländeoberkante beträgt ca. 0,82 
m, um eine Verschattung durch niedrig wachsende Vegetation auszuschließen. Die 
Moduloberkante erreicht eine Höhe von ca. 2,59 m über GOK. Der in Abhängigkeit von der 
Verschattungsfreiheit gewählte Abstand von 2,31 m - 2,97 m zwischen den Gestellreihen 
gewährleistet gleichzeitig die Baufreiheit für Montage- und Reparaturarbeiten bzw. die Pflege 
der Fläche. Aufgrund der Geländebeschaffenheit sind verschiedene Reihenabstände 
notwendig. 

2.2. Baubedingte Wirkungen 

Baubedingt sind folgende Wirkungen möglich: 

• In der Bauphase (max. 3 Monate) der Photovoltaikanlage ist ggf. mit einem erhöhten 
vorhabenbedingten Verkehrsaufkommen auf den parallel zur Autobahn verlaufenden 
Wirtschaftswegen zu rechnen. Die Belastung wird jedoch bei weitem nicht das Maß 
erreichen, das durch die Frequentierung der benachbarten Autobahn entsteht. 

• Die Pfosten der Tragwerke werden in den Boden eingerammt, eine zusätzliche 
Versiegelung z.B. durch Anlage von Punkt- oder Streifenfundamenten erfolgt nicht.  

• Zur Vernetzung der Module und zur Einspeisung des gewonnenen Stroms ist ggf. die 
Verlegung von Erdkabeln in Gräben von ca. 0,7 m Tiefe und max. 0,6 m Breite 
notwendig. Der Eingriff ist durch die Festsetzung nach Art und Maß der baulichen 
Nutzung des Bebauungsplans nicht gesondert zu betrachten. Hiervon sind jedoch nur 
anthropogen durch Landwirtschaft bereits beanspruchte Ackerflächen betroffen.  

• Die festgesetzte Grundflächenzahl berücksichtigt die Gelände-„Überdachung“ durch 
die PV-Module, ggf. nötige Nebenanlagen und die etwaig unterirdische Verlegung von 
Kabelsträngen. Die damit verbundene Störung der Bodenmatrix wird sich jedoch im 
Laufe der Jahre wieder durch natürliche Kryo- und Bioturbation (Gefügebildung durch 
Frost und Organismen) regenerieren und geht nicht über die derzeitige ackerbauliche 
Nutzung hinaus. 

Die Erschließung erfolgt über die zwischen den beiden Teilflächen verlaufene öffentliche 
Straße, die den Ortsteil Lüdershagen mit der Landesstraße L 37 verbindet. 

 

3 Diese beziehen sich teilweise vordergründig auf die Thematik des Besonderen Artenschutzes, ergeben 
jedoch auch Anwendungsmöglichkeiten im Rahmen von FFH-Prüfungen. 
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Die baubedingten Wirkungen für die hier beantragte Errichtung von Photovoltaikanlagen – mit 
Ausnahme der sehr geringen bleibenden Versiegelungen – sind insgesamt nicht als erheblich 
einzustufen, da sie außerhalb der vorgenannten EU-Schutzgebiete realisiert werden. Im 
Übrigen wirken sie nur temporär. 

2.3. Anlage- und betriebsbedingte Wirkungen 

Als anlage- und betriebsbedingte Wirkungen des geplanten Vorhabens sind möglich: 

• Anlagenbedingt kommt es durch Installation der Stahlstützen der Modultische zu 
Versiegelungen auf einem Gesamtflächenanteil von maximal ca. 1 %. 

• Nach Inbetriebnahme der Photovoltaik-Anlage ergibt sich auf der Fläche selbst keine 
erhebliche Belastung. Durch Sukzession wird sich sowohl zwischen als auch unter den 
Modulen eine geschlossene, artenreiche Staudenflur bilden, die technisch bedingt 
durch Mahd insofern beeinflusst wird, als das auch Verbuschung der Fläche während 
der Nutzungsdauer der PV-Anlage vermieden wird. Nach vollständigem Rückbau der 
PV-Anlage ist die Wiederaufnahme der landwirtschaftlichen oder ggf. einer anderen 
Nutzung möglich. 

• Im Zusammenhang mit der zeitweisen Aufgabe der landwirtschaftlichen Tätigkeiten auf 
der Potenzialfläche ist mit einer Erhöhung des Pflanzen- und Tierartenspektrums zu 
rechnen. 

• Schadstoffemittierende Havarien während der Wartung der geplanten PV-Anlagen 
sind aufgrund entsprechender Vorkehrungen unwahrscheinlich und bedürfen somit 
keiner weitergehenden Betrachtung. 

3. Beschreibung der Natura 2000-Gebiete 

3.1. SPA-Gebiet DE 2239-401 „Nebel und Warinsee“ 

Das europäische Vogelschutzgebiet „Nebel und Warinsee“ erstreckt sich über eine Fläche von 
3.010 ha von Güstrow im Norden bis Kuchelmiß im Süden und Schlieffenberg im Osten. 
Östlich der Potenzialfläche erstreckt sich das SPA entlang der Nebel. Es überlagert sich in 
weiten Teilen mit den östlichen Teilen des FFH-Gebietes „Nebeltal mit Zuflüssen, verbundenen 
Seen und angrenzenden Wäldern“ (DE 2239-301). Das Gebiet zeichnet sich durch das 
Fließgewässersystem der Nebel und der Lößnitz mit angeschlossenen Seen unterschiedlicher 
Trophie, talbegleitende Feuchtwiesen, Moore, Bruch-, Buchen-, sowie Hang- und 
Schluchtwälder aus. Die störungsarmen Uferlinien und naturnahen Flüsse hervorragender 
Gewässergüte sind optimale Nahrungsgrundlage für fischfressende Vogelarten.  

Die allgemeinen Merkmale des Gebietes setzen sich aus folgenden Lebensraumklassen 
zusammen: Küstendünen, Sandstrände, Machair 1 %, Binnengewässer (stehend und fließend) 
13 %; anderes Ackerland 16 %; Trockenrasen, Steppen 6 %; feuchtes und mesophiles 
Grünland 19 %; Moore, Sümpfe, Uferbewuchs 1 %; Laubwald 25 %, Nadelwald 12 %, 
Sonstiges (einschl. Städte, Dörfer, Straßen, Deponien, Gruben, Industriebgebiete 1 %, Heide, 
Gestrüpp, Macchia, Garrigue, Phrygana 3 %. 

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet werden im 
Standarddatenbogen nicht genannt. Wichtige Auswirkungen mit mittlerem/geringem Einfluss 
auf das Gebiet sind hiernach in Tab. 1 dargestellt. 

Tabelle 1: Wichtigste Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet. Quelle 
Standartdatenbogen 2239-401 

Code Bedrohung und Belastung positiv/negativ 

A08 Düngung negativ 

E01.02 Lockere Bebauung negativ 

G03 Besucherzentren negativ 
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Zu den relevanten Vogelarten gehören gemäß Standard-Datenbogen die nachfolgend in 
Tabelle 2 gelisteten Arten.  

Tabelle 2: Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG und 
diesbezügliche Beurteilung des Gebiets SPA DE 1941-401 "Erhaltungszustand" = Erhaltungszustand und 
Wiederherstellungsmöglichkeit der für die Art wichtigen Habitatelemente (A = sehr gut, B = gut, C = mittel bis 
schlecht); "Gesamtbeurteilung" = Gesamtbeurteilung der Bedeutung des Europäischen Vogelschutzgebiets für den 
Erhalt der Art (A = sehr hoch, B = hoch, C = mittel bis gering) Quelle: Standartdatenbogen SPA DE 2239-401 
„Nebel und Warinsee“. 

Artname Anhang I 
VS-RL 

Status Populations-
größe (BP = 
Brutpaare, 
Ind. = 
Individuen) 

"Erhaltung
s-zustand  
(lt. SDB)" 

"Gesamtbeurt
eilung (lt. 
SDB) 
bezogen auf 
Deutschland" 

deutsch wissenschaftlich 

Blaukelchen Luscinia svecica Anhang I bruetend 2 BP B C 

Eisvogel Alcedo atthis Anhang I bruetend 16 BP B B 

Eisvogel Alcedo atthis Anhang I durchziehend 6 Ind. B B 

Heidelerche Lullula arborea Anhang I bruetend 8 BP B C 

Kranich Grus grus Anhang I bruetend 5 BP B C 

Kranich Grus grus Anhang I durchziehend 200 Ind. B C 

Mittelspecht Dendrocopos 
medius 

Anhang I bruetend 5 BP B C 

Neuntöter Lanius collurio Anhang I bruetend 40 BP B C 

Rohrdommel Botaurus 
stellaris 

Anhang I bruetend 4 BP B B 

Rohrweihe Circus 
aeruginosus 

Anhang I bruetend 7 BP B C 

Rotmilan Milvus milvus Anhang I bruetend 2 BP B C 

Schwarzmilan Milvus migrans Anhang I bruetend 2 BP B C 

Schwarz-
specht 

Dryocopus 
martius 

Anhang I bruetend 4 BP B C 

Schwarzstorch Ciconia nigra Anhang I bruetend 1 BP B B 

Seeadler Haliaeetus 
albicilla 

Anhang I bruetend 1 BP B C 

Seeadler Haliaeetus 
albicilla 

Anhang I durchziehend 1 Ind. B C 

Sperbergras-
mücke 

Sylvia nisoria Anhang I bruetend 3 BP C C 

Tüpfel-
sumpfhuhn 

Porzana 
porzana 

Anhang I bruetend 1 BP B C 

Wachtel-
könig 

Crex crex Anhang I bruetend 5 BP B C 

Weißstorch Ciconia ciconia Anhang I bruetend 5 BP B C 

Wespen-
bussard 

Pernis apivorus Anhang I bruetend 2 BP B C 

 

Nachfolgende Tabelle aus der Natura2000-LVO M-V listet die Zielarten und deren 
Lebensraumelemente, die in der Gesamtheit die maßgeblichen Gebietsbestandteile 
definieren, für das SPA DE 2239-401 “Nebel und Warinsee“ auf: 
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Tabelle 3: Maßgebliche Vogelarten und Lebensraumelemente für das SPA DE 2239-401 „Nebel und Warinsee“. 
Quelle: Natura 2000-LVO M-V. 
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3.2. FFH-Gebiet DE 2239-301 „Nebeltal mit Zuflüssen, verbundenen Seen und 
angrenzenden Wäldern“ 

Östlich der Potenzialfläche erstreckt sich das FFH-Gebiet entlang der Nebel.  

Das Gebiet umfasst laut Standard-Datenbogen folgende FFH-Lebensraumtypen: 

 

Tabelle 4: FFH-Gebiet DE 2239-301 Im Gebiet vorhandene Lebensräume und ihre Beurteilung entnommen aus 
dem Standartdatenbogen, dabei A=hervorragend, B=gut, C=signifikant/ bedeutsam. Quelle: 
Standartdatenbogen FFH DE 2239-301 

Code Bezeichnung Repräsentativität Relative 
Fläche 

Erhaltungs-
zustand 

Gesamt-
beurteilung 
 

3140 Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige 
Gewässer mit benthischer 
Vegetation aus Armleuchteralgen 

A B B A 

3150 Natürliche eutrophe Stillgewässer 
mit einer Vegetation vom Typ 
Magnopotamion oder 
Hydrocharition  

B 
 

C C B 

3160 Dystrophe Seen und Teiche B C C C 

3260 Flüsse der planaren bis montanen 
Stufe mit  Vegetation des 
Ranunculion fluitantis und des 
Callitricho-Batrachion 

A 
 

C B B 

6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und 
deren Verbuschungsstadien 

C C B C 

6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem 
Boden, torfigen und 
tonigschluffigen Böden (Molinion 
caeruleae) 

A C B B 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der 
planaren und montanen bis 
alpinen Stufe 

B C B C 

7140 Übergangs- und 
Schwingrasenmoore 

A C A A 

7210 Kalkreiche Sümpfe mit Cladium 
mariscus und Arten des Caricion 
davallianae 

B C B C 

7230 Kalkreiche Niedermoore B C B C 

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-
Fagetum) 

B C B C 

9130 Waldmeister-Buchenwald 
(Asperulo-Fagetum) 

B C B C 

9160 Subatlantischer oder 
mitteleuropäischer Stieleichenwald 
oder Eichen-Hainbuchenwald  

D    

9180  Schlucht- und Hangmischwälder B C B B 

9190 alte bodensaure Eichenwälder auf 
Sandebenen 

C C B C 

91D0 Moorwälder A C B B 

91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa 
und Fraxinus excelsior (Alno 
Padion, Alnion incannae, Salicion 
albae) 

A C B A 
 

 

Bei dem FFH-Gebiet handelt es sich um verzweigtes Fließgewässersystem der Nebel mit 
angeschlossenen Seenketten unterschiedlicher Trophie, talbegleitenden Feuchtwiesen, 
Mooren, Bruch-, Buchen-, Hang- und Schluchtwäldern sowie einer herausragenden 
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aquatischen Fauna. Güte und Bedeutung des 6.547 ha großen Gebiets liegen in dem 
repräsentativen Vorkommen von FFH-Lebensraumtypen und –Arten, dem 
Schwerpunktvorkommen von FFH-LRT und-Arten, der Häufung von FFH-LRT und –Arten, den 
prioritären FFH-LRT und -Arten sowie der großflächigen Komplexbildung. 

Neben den FFH-Lebensraumtypen setzen sich die Lebensraumklassen wie folgt zusammen: 

Binnengewässer  40%, Binnenlandfelsen, Geröll- und Schutthalden, Sanflächen      1%, 
Anderes Ackerland 3%, nicht Waldgebiete mit hölzernen Pflanzen   1%, Trocken-
rasen und Steppen  2%, feuchtes und mesophiles Grünland 19%, Moore, Sümpfe, 
Uferbewuchs 9%, Laubwald   17%, Nadelwald  5%, Sonstiges   1%, 
Mischwald  3%, Heide, Gestrüpp, Macchia, Garrigue, Phrygana 2% 

Einflüsse und Nutzungen, die als negativ für das Gebiet erachtet werden, sind laut 
Standarddatenbogen: 

B02.02  Einschlag, Kahlschlag 

Erhaltungsmaßnahmen sollen laut Datenbogen der Erhalt und teilweise Entwicklung 
Fließgewässer- und Seenlandschaft mit Gewässer-, Grünland-, Moor- und Wald-LRT sowie 
einer großen Zahl von FFH-Arten sein. Zudem soll die extensive Beweidung der Halbinsel 
Schwerin im Krakower See gesichert und die Beweidung am Sumpfsee etabliert werden.  

15 FFH-Arten sind im Standard-Datenbogen aufgeführt:  

 

Tabelle 5: Im Gebiet lebende FFH-Arten. "Population" = relative Größe der Population bezogen auf Deutschland 
(A= >15 %, B = 6-15 %, C = < 2%); "Erhaltungszustand" = Erhaltungszustand und 
Wiederherstellungsmöglichkeit der für die Art wichtigen Habitatelemente (A = sehr gut, B = gut, C = mittel bis 
schlecht); "Isolation" = Isolierungsgrad der im Gebiet vorkommenden Population (A = Population (beinahe) isoliert, 
B = Population nicht isoliert, aber am Rand des Verbreitungsgebiets, C = Population nicht isoliert, innerhalb des 
erweiterten Verbreitungsgebiets); "Gesamtbeurteilung" = Gesamtbeurteilung der Bedeutung des FFH-Gebiets für 
den Erhalt der Art bezogen auf Deutschland (A = sehr hoch, B = hoch, C = mittel bis gering) Quelle: 
Standartdatenbogen FFH DE 2239-301. 

 

Artname Gebietsbeurteilung (lt. SDB) 

deutsch wissenschaftlich "Population" 
"Erhaltungs-
zustand" 

"Isolation" 
"Gesamt-
beurteilung" 

Rotbauchunke Bombina bombina C B C B 

Steinbeißer Cobitis taenia C A C B 

Flußneunauge Lampetra fluviatilis C B C C 

Bachneunauge Lampetra planeri C A C B 

Schlammpeitzger Misgurnus fossilis C A C B 

Bitterling Rhodeus sericeus amarus C B C C 

Fischotter Lutra lutra C B C B 

Gem. Flußmuschel Unio crassus A A C A 

Schmale 
Windelschnecke 

Vertigo angustior C B C C 

Bauchige 
Windelschnecke 

Vertigo moulinsiana C B C C 

Große Moosjunfer Leucorrhinia pectoralis C B C C 

Kriechender Sellerie Apium repens C C C C 

Kammmolch Triturus cristatus C B C C 

Biber Castor fiber C B C B 

Eremit Osmoderma eremita C C C C 
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Der Managementplan nimmt folgende Korrektur der Lebensraumtypen vor: 
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Zudem werden die prioritären Zielarten im Managementplan folgendermaßen bewertet: 
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Zu den maßgeblichen Gebietsbestandteilen des FFH-Gebietes 2239-301 „Nebeltal mit 
Zuflüssen, verbundenen Seen und angrenzenden Wäldern“ gehören:  

Tabelle 6: Auf Basis der Anlage 4 der Natura 2000-LVO M-V erstellte Übersicht gebietsspezifischer maßgeblicher 
Bestandteile des FFH-Gebiets DE 2239-301. 
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4. Prognose möglicher Beeinträchtigungen 

4.1. Grundsätze 

Die FFH-Vorprüfung dient der Entscheidungsfindung, ob eine Handlung oder ein 
Planvorhaben ein Natura 2000-Gebiet in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 
maßgeblichen Bestandteilen erheblich beeinträchtigen kann. „Die Erheblichkeit einer 
Beeinträchtigung wird festgestellt, indem der prognostizierte Zustand nach Realisierung eines 
Planes oder Projektes mit dem Zustand verglichen wird, der durch die Erhaltungsziele definiert 
wird und der sich ohne Realisierung des Planes oder Projektes ergeben würde (FROELICH & 

SPORBECK 2006, Anlage 5, S. 3)". 

In keines der umliegenden Natura 2000-Gebiete wird durch das Vorhaben direkt eingegriffen. 
Die PV-Anlage selbst und ihre Zuwegungen befinden sich in keinem europäischen 
Schutzgebiet. Aufgrund der im Hinblick auf den Biotop- und Artenschutz lokal beschränkten, 
im Übrigen diesbezüglich eher positiven Wirkung der PV-Anlage können daher grundsätzlich 
keine Beeinträchtigungen von geschützten Pflanzen oder in den FFH-Gebieten geschützten 
Lebensraumtypen auftreten.  

Der Wert der umliegenden internationalen Schutzgebiete charakterisiert sich durch ein sehr 
strukturreiches und komplexes Flussmoorsystem als Teil einer strukturreichen Acker-, Moor- 
und Waldlandschaft mit einer Vielzahl großer und kleiner Fließgewässer. 

Durch das geplante Vorhaben erfolgt keine Änderung des Wasserregimes der Schutzgebiete. 
Da sich der Vorhabenbereich außerhalb der Schutzgebiete befindet und keine Zuflüsse durch 
ihn oder an ihm vorbeiführen, bestehen keine direkten Verbindungen, die beispielsweise an 
Wasser gebundene, wandernde Arten in der Nähe der PV-Anlage führen könnten.  

Im Übrigen sei betont, dass die vorgesehene Nutzung (PV-Anlage) hinsichtlich Intensität und 
Art der Auswirkungen deutlich hinter denen der weiterhin im Umfeld betriebenen intensiven 
Landwirtschaft steht. 

Daher steht das Vorhaben auch einer Vernetzung der vorgenannten FFH- und 
EU- Vogelschutzgebiete nicht entgegen. Bereits bei räumlicher Betrachtung der Anordnung der 
Gebiete untereinander im Kontext mit der geplanten PV-Anlage (vgl. Abb. 2) ist ersichtlich, 
dass der im Rahmen von Natura2000 gewünschte Vernetzungseffekt nicht unterbunden wird. 

Nachfolgend wird zur Erläuterung dessen schutzgebiets- und zielartenspezifisch ausführlich auf 
die vorhabenbezogenen Wirkungen eingegangen. 

4.2. Planbezogene Wirkungen auf das SPA-Gebiet DE 2239-401 „Nebel und 
Warinsee“ 

Eine wesentliche Funktion als Brut- und Nahrungshabitat für die Zielarten des SPA übernehmen 
die intensiv landwirtschaftlich bewirtschafteten Ackerflächen der Potenzialfläche nicht. Der 
Biotoptyp Acker gehört nicht zu den maßgeblichen Gebietsbestandteilen des SPA-Gebietes.  

Das SPA-Gebiet liegt direkt östlich der Potenzialfläche. Vögel, die in dem Schutzgebiet 
beheimatet sind, werden sich vor allem an den Strukturen innerhalb des auch landschaftlich 
markanten Lebensraumkomplexes orientieren. Das trifft vor allem für auf brut- und 
nahrungsbedingt an Wasser oder wassernahe Biotope gebundenen Zielarten des SPA zu wie 
Blaukehlchen, Eisvogel, Kranich, Rohrdommel, Rohrweihe, Schwarzmilan, Seadler und 
Tüpfelsumpfhuhn. 

Im SPA-Gebiet finden die Vögel geeignete Lebensräume vor, so dass sie nicht gezwungen 
sind, in Richtung der Potenzialfläche zu fliegen, um beispielsweise von einer Brutstätte aus ein 
geeignetes Nahrungsbiotop zu erreichen. Dauerhaft geeignete Nahrungsbiotope wie 
Grünland, die beispielsweise als Nahrungsgrundlage für Weißstorch und Greifvogelarten wie 
Rotmilan und Wespenbussard dienen, fehlen derzeit im intensiv ackerbaulich geprägten 
Potenzialflächenbereich. Außerdem stellt das Plangebiet kein Randbiotop in Form eines 
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zielartenspezifischen Lebensraumelements dar, welches aus dem Natura-2000-Gebiet 
herausragt. 

An Wälder gebundene Zielarten des SPA wie Mittel- und Schwarzspecht finden Brut- und 
Nahrungshabitate ebenfalls innerhalb der Gebietsgrenzen des SPA.  

Eine mögliche Verdrängung von Brutvögeln kann ausgeschlossen werden.  

Im SPA müssen darüber hinaus vorhabenbedingt keine Rodungen durchgeführt werden, so 
dass Brutstätten für in kleineren oder größeren Gehölzen bzw. gehölznah brütende Zielarten 
erhalten bleiben. Auch im Vorhabenbereich werden bei Realisierung der Photovoltaikanlagen 
keine Gehölzstrukturen zerstört, da sich auf den Flächen keine Gehölze befinden. Daher ist 
von keiner Beeinträchtigung der Arten, wie Neuntöter, Sperbergrasmücke oder waldgebunden 
wie Mittel- und Schwarzspecht, durch das Vorhaben auszugehen. 

Von einem Flächenverlust von Nahrungshabitaten außerhalb des Schutzgebietes für die im 
Gebiet brütenden Zielarten mit größerem Aktionsradius wie bspw. den Greifvögeln kann nicht 
ausgegangen werden. Die Anlage von Photovoltaikanlagen auf Intensivacker führt nicht zu 
einer Verschlechterung der Lebenssituation oder einer Erhöhung des Gefährdungspotenzials 
für die Zielarten. Vielmehr führt die extensive Pflege und damit einhergehende Entwicklung 
einer artenreichen Staudenflur am Standort zur einer generellen Habitataufwertung und einem 
deutlich verbesserten Nahrungsangebot. Dies gilt explizit auch für die Zielart Schreiadler, die 
nachgewiesenermaßen auch Freiflächen-Photovoltaikanlagen zur Nahrungssuche nutzt und 
insbesondere von der Umwandlung von Intensivacker zu artenreichen Staudenfluren profitiert, 
sofern die Module genügend Zwischenraum belassen und die PV-Anlage nicht in 
störungsarmen, naturnahen und zugleich brutplatznahen Bereichen errichtet wird 
(SCHELLER 2020). Die Umsetzung der Planinhalte dürfte insofern zur Mehrung essenzieller 
Nahrungshabitate führen. 

Rastvögel werden in der Natura 2000 LVO M-V nicht als maßgebliche Gebietsbestandteile 
des SPA genannt. 

Hinsichtlich der in Anlage 1 Natura2000-LVO MV genannten maßgeblichen 
Gebietsbestandteile können somit vorhabenbedingte erhebliche Beeinträchtigungen des SPA 
DE 1941-401 ausgeschlossen werden. 
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4.3. Planbezogene Wirkungen auf das FFH-Gebiet DE 2239-301 „Nebeltal mit 
Zuflüssen, verbundenen Seen und angrenzenden Wäldern“ 

Mit dem FFH-Gebiet „Nebeltal mit Zuflüssen, verbundenen Seen und angrenzenden Wäldern“ 
wird das verzweigte Fließgewässersystem der Nebel mit angeschlossenen Seenketten 
unterschiedlicher Trophie, talbegleitenden Feuchtwiesen, Mooren, Bruch-, Buchen-, Hang- 
und Schluchtwäldern sowie einer herausragenden aquatischen Fauna geschützt. Bei den 
vorkommenden FFH-Arten handelt es sich überwiegend um an Gewässer oder feuchte/ nasse 
Lebensräume gebundene Tiere. Das Wasserregime des Gebietes wird durch das Vorhaben 
nicht negativ beeinflusst. Da die geschützten FFH-Tierarten im/am Wasser leben, ist es 
unwahrscheinlich, dass sie bei Wanderungen in die Potenzialfläche gelangen. Arten mit 
größeren Aktionsradien wie Fischotter und Biber können zwar potentiell in den Bereich der 
Bauflächen gelangen, können jedoch bei Gefahr fliehen. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der 
Art sind durch das Vorhaben nicht betroffen. Rotbauchunke und Kammmolch sind an 
Stillgewässer gebunden und können im Fließgewässersystem der Nebel eher unwahrscheinlich. 
Dementsprechend blieben Nachweise der Arten in den an den Vorhabenbereich 
angrenzenden Abschnitten aus. Untersuchungspunkte ohne Nachweise der Arten lagen 
nordöstlich der Vorhabenfläche.  

Der Eremit ist an alte Baumbestände gebunden. Eingriffe in solche sind mit Vorhaben nicht 
verbunden, weshalb Beeinträchtigungen der Art ebenfalls ausgeschlossen werden können.  

Es ist insofern nicht davon auszugehen, dass das geplante Vorhaben zu erheblichen 
Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 
maßgeblichen Bestandteilen führen kann. 

5. Relevanz und mögliche Verstärkung durch andere Projekte /Pläne 
(Summationseffekte) 

Die Auswirkungen des Baus einer Freiflächenphotovoltaikanlage können als eher nicht negativ 
beschrieben werden, sodass weitere Vorhaben auch keine Summationseffekte hervorrufen 
werden, obwohl es sich um ein technisches Vorhaben handelt. 

Inwieweit die Folgenutzung nach Abschluss des PV-Betriebs und Rückbau der PV-Anlage mit 
den Zielen und Zwecken von Natura2000 zu vereinbaren ist, bedarf ggf. der Prüfung zum 
Zeitpunkt des Rückbaus der PV-Anlage auf Grundlage des dann geltenden Naturschutzrechts. 

6. Fazit und Prognose der möglichen Beeinträchtigung der Natura 2000-
Gebiete 

Auf Grundlage der Vorprüfungsunterlage ist davon auszugehen, dass das Vorhaben nicht zur 
erheblichen Beeinträchtigung der umgebenden Natura 2000-Gebiete in ihren Schutzzwecken 
und Erhaltungszielen, d.h. deren Zielarten und für deren Schutz maßgeblichen 
Gebietsbestandteile führen wird. 

Aus gutachtlicher Sicht wird daher weder eine vertiefende Natura2000-
Verträglichkeitsprüfung, noch die Umsetzung etwaiger Kohärenzmaßnahmen für erforderlich 
gehalten. 

Geprüft: 

Rabenhorst, den 28.03.2025 

 

 

 

Oliver Hellweg 
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